
995 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Unterrichtsausschusses 

über die Regierungsvorlage (980 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Landesleh
rer-Dienstrechtsgesetz 1984, das Beamten
Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 
1956 und das Vertragsbedienstetengesetz 1948 

geändert werden 

Mit der 7. Schulorganisationsgesetz-Novelle, 
BGBI. Nr.365/1982, wurde die Ausbildung der 
Volksschullehrer von 4 auf 6 Semester verlängert. 
Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst hat daher in 
der Folge eine besoldungsrechtliche Besserstellung 
der Volksschullehrer gefordert, Das Ergebnis nach 
langen Verhandlungen bestand darin, daß die "neu 
ausgebildeten" Volksschullehrer und Religionsleh
rer an Volksschulen, deren Anstellung bereits ab 
September 1988 erfolgt, der Verwendungsgruppe 
L 2 a 2 zugeordnet werden. Das gleiche gilt für die 
traditionell ausgebildeten Volksschullehrer und 
Religionslehrer an Volksschulen des Aktivstandes 
nach Absolvierung eines Ergänzungsstudiums, 
wobei anläßlich der Ernennung dieser Lehrer in 
~ 2 a 2 (frühestens 1. Jänner 1992) ein zweijähriger 
Uberstellungsabzug vorzunehmen ist; weiters 
haben diese Lehrer 10% der jeweils auf sie entfal
lenden Kosten des Ergänzungsstudiums zu über-
nehmen. . 

Die genannten Änderungen erfordern auch 
Angleichungen bzw. Regelungen im Beamten-

Brennsteiner 

Berichterstatter 

Dienstrechtsgesetz, im Gehaltsgesetz und im Ver
tragsbedienstetengesetz. 

Der Unterrichtsausschuß hat diese Regierungs
vorlage in seiner Sitzung am 13. Juni 1989 in Ver
handlung genommen. An der sich an die Ausfüh
rungen des Berichterstatters anschließenden 
Debatte beteiligten sich die Abgeordneten M a t -
zen aue r, Mag. Karin Pr a x m are r, Helga 
E cl i n ger und S tri c k e r. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung eines Abänderungsan
trages der Abgeordneten M atz e n aue rund 
Mag. S c h äff e r in der diesem Bericht beige
druckten Fassung mit Mehrheit angenommen. 

Bemerkt wird, daß Artikel IX Abs. 3 des gegen
ständlichen Gesetzentwurfes gemäß Art. 14 Abs. 10 
B-VG nur in Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen beschlossen 
werden kann. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Unter
richtsausschuß somit den An t ra g, der National- • / 
rat wolle dem an g e schi 0 s sen enG e set z - /. 
e n t w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, 1989 06 13 

Mag. Schäffer 

Obmann 
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2 995 der Beilagen 

Bundesgesetz vom xx. xxxx 1989~ mit 
dem das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 
1984, das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, 
das Gehaltsgesetz 1956 und das Vertragsbe-

dienstetengesetz 1948 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, 
BGBI. Nr. 302, zuletzt geändert durch das Bundes
gesetz BGBI. Nr. 603/1988, wird wie folgt geän
dert: 

1. Dem § 13 wird angefügt: 

,,(3) Die Erklärung nach Abs. 1 kann vom Lan
deslehrer bis spätestens einen Monat vor ihrem 
Wirksamwerderi widerrufen werden. Diese Frist 
erhöht sich auf drei Monate für Inhaber von Leiter
steIlen gemäß § 24 Abs. 1, die gemäß § 26 neu aus
zuschreiben sind. Ein späterer Widerruf wird nur 
wirksam, wenn die Dienstbehörde ausdrücklich 
zugestimmt hat." 

2. § 27 Abs. 1 Z 1 lautet: 

,,1. einer Volksschule ist er von dem der Schule 
zugewiesenen Lehrer, der der Verwendungs
gruppe L 2a 1 oder L 2a 2 angehört und den 
frühesten V orrückungsstichtag aufweist, zu 
vertreten;" 

3. Am Ende des § 37 Abs. 2 Z 4 wird der Punkt 
durch einen Beistrich ersetzt; dem § 37 Abs. 2 wird 
angefügt: 

,,5. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 
2 des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 22/1970." 

4. Dem'§ 55 Abs. 4 wird angefügt: 

"Landeslehrerinnen führen diese Amtstitel in der 
weiblichen Form." 

5. Im § 62 Abs.2 Z 4 wird die Zitierung "im 
Sinne des Schulunterrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 139/ 
1974," durch die Zicierung "im Sinne des Schulun
terrichtsgesetzes, BGBI. Nr. 472/1986," ersetzt. 

6. § 86 Abs. 1 lautet: 

,,( 1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich 
der Reisegebühren und der Gebühren für Zeugen, 
Sachverständige und Dolmetscher sind von Amts 
wegen zu tragen, wenn 

1. das Verfahren eingestellt, 
2. der Landeslehrer freigesprochen oder 
3. gegen den Landeslehrer eine Disziplinarverfü

gung erlassen 
wird." 

7. § 93 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Im Verhandlungsbeschluß ist dem Beschul
digten die Zusammensetzung des. Senates ein
schließlich allfälliger Ersatzmitglieder bekanmzu
geben. Der Beschuldigte hat das Recht, binnen 
einer Woche nach Zustellung des Verhandlungsbe
schlusses ein Mitglied des Senates ohne Angabe 
von Gründen abzulehnen; sofern der Senat aus 
mehr als drei Mitgliedern besteht, dürfen jedoch 
zwei Mitglieder des Senats abgelehnt werden. Auf 
Verlangen des Beschuldigten dürfen bei der münd
lichen Verhandlung bis zu drei Landeslehrer als 
Vertrauenspersonen anwesend sein. Die mündliche 
Verhandlung ist ansonsten nicht öffentlich. 
Erscheint der Beschuldigte trotz ordnungsgemäß 
zugestellter Ladung unentschuldigt nicht zur 
mündlichen Verhandlung, so kann diese in seiner 
Abwesenheit durchgeführt werden." 

8. Dem § 93 wird angefügt: 

,,(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine 
vom Vorsitzenden zu unterfertigende Verhand
lungsschrift aufzunehmen. Sie ist vor der Beratung 
des Senates zu verlesen, wenn die Parteien nicht 
darauf verzichtet haben. Wird gegen die Aufnahme 
der Verhandlungs schrift in Kurzschrift oder auf 
Schallträger kein Einwand erhoben, so ist dies 
zulässig. Vor der Beratung des Senates ist die in 
Kurzschrift aufgenommene Verhandlungsschrift zu 
verlesen oder es ist die Aufnahme des Schallträgers 
wiederzugeben, wenn die Parteien nicht darauf ver
zichtet haben. Aufnahmen in Kurzschrift oder auf 
Schallträger sind spätestens binnen einer Woche in 
Vollschrift zu übertragen. Der Schallträger ist min
destens drei Monate ab der Übertragung aufzube
wahren. 
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995 der Beilagen 3 

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvoll
ständigkeit oder Unrichtigkeit der Verhandlungs
schrift sind bis spätestens unmittelbar nach der Ver
lesung (Wiedergabe) zu erheben. Wenn den Ein
wendungen nicht Rechnung getragen wird, sind 
diese in die Verhandlungsschrift als Nachtrag auf
zunehmen. Die Verkündung des Erkenntnisses 
gemäß Abs.12 ist am Ende der Verhandlungs
schrift zu protokollieren. Auf die Verhandlungs
schrift ist § 14 Abs. 3, 4 letzter Satz und 5 AVG 
1950 nicht anzuwenden. 

(15) Über die Beratungen des Senates ist ein 
Beratungsprotokoll aufzunehmen, das vom V orsit
zenden zu unterfertigen ist." 

9. § 99 erhält die Absatzbezeichnung ,,(1)". Dem 
§ 99 wird angefügt: 

,,(2) Im Falle des Todes des Landeslehrers oder 
seines Austrittes aus dem Dienstverhältnis erlischt 
die Vollziehbarkeit der Disziplinarstrafe." 

10. § 120 lautet: 

,,§ 120. Der Unterricht in der verbindlichen 
Übung "Lebende Fremdsprache" an Volksschulen 
ist für Lehrer der Verwendungs gruppe L 2a 1 oder 
einer niedrigeren Verwendungsgruppe auf das Aus
maß der Lehrverpflichtung gemäß § 48 nicht anzu
rechnen, sofern eine Vergütung gemäß Artikel XII 
der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.656/ 
1983, zusteht." 

11. Nach § 121 wird eingefügt: 
,,§ 121 a. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf 

andere Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in 
der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Dies 
gilt jedoch nicht für die in den §§ 118 und 122 ent
haltenen Zitierungen. 

(2) § 106 Abs.2 wird durch Abs. 1 nicht 
berührt." 

12. § 123 Abs. 4 lautet: 
,,(4) § 120 tritt mit Ablauf des 31. August 1991 

außer Kraft." 

13. In der Anlage werden dem Artikel 11 Abschnitt 2 "VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2" folgende 
Z 3 und 4 angefügt: 

"Verwendung: 

3. Lehrer an Volksschulen 

Erfordernis: 

(1) Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen 
Akademie nach Absolvierung eines sechssemestri
gen Studienganges für das Lehramt an Volksschu
len gemäß § 119 des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBI. Nr. 24211962, in der Fassung des Bundesge
setzes BGBI. Nr.365/1982. 

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird ersetzt durch 
a) Lehramtsprüfung für Volksschulen an einer 

Pädagogischen Akademie nach Absolvierung 
eines viersemestrigen Studienganges für das 
Lehramt an Volksschulen gemäß § 119 des 
Schulorganisationsgesetzes in der vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 365/1982 geltenden Fassung oder Lehr
befähigung für Volksschulen, gemeinsam mit 

b) Zusatz ausbildung und -prüfung über die 
Bereiche 
aa) "Lebende Fremdsprache" und 
bb) "Vorschulstufe" oder ,,Allgemeine Son-

derpädagogik" 
im Ausmaß des Lehrstoffes im Lehrplan der 
Pädagogischen Akademien (Studiengang für 
das Lehramt an Volksschulen gemäß Verord
nung des Bundesministers für Unterricht, 
Kunst und Sport BGBI. Nr.17/1986). 

(3) Der erfolgreiche Abschluß von Studienveran
staltungen, die spätestens zu Beginn des Sommerse
mesters ··1989 begonnen haben und spätestens bis 
zum Ende des Schuljahres 1988/89 abgeschlossen 
worden sind, in den Bereichen 

aa) "Lebende Fremdsprache" und . 
bb) "Vorschul stufe" oder ,,Allgemeine Sonder

pädagogik" 

2 
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4 

4. Religionslehrer an Volksschulen 

995 der Beilagen 

an Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Instituten in einem dem Abs. 2 lit. b entsprechenden 
Ausmaß ersetzt das betreffende Ernennungserfor
dernis des Abs. 2 lit. b. 

(1) Lehramtsprüfung an einer Religionspädago
gischen Akademie nach Absolvierung eines sechsse
mestrigen Studienganges für das Lehramt an 
Volksschulen im Sinne des § 119 des Schulorgani
sationsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 365/1982 
oder 
der Abschluß der theologischen Hochschulstudien 
im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hochschulstu
diengesetzes . 

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird ersetzt durch 
a) Lehramtsprüfung an einer Religionspädago

gischen Akademie nach Absolvierung eines 
viersemestrigen Studienganges für das Lehr
amt an Volksschulen im Sinne des § 119 des 
Schulorganisationsgesetzes in der vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 365/1982 geltenden Fassung 
oder 
die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und die der Verwen
dung entsprechende Lehrbefähigung 

gemeinsam mit 
b) Zusatzausbildung und -prüfung über ergän

zende Bereiche zur Ausbildung zum Reli
gionslehrer an Volksschulen gemäß lit. a in 
einem der Z 3 Abs. 2 lit. b vergleichbaren 
Ausmaß. 

(3) Der erfolgreiche Abschluß von Studienveran
staltungen, die spätestens zu Beginn des Sommerse
mesters 1989 begonnen haben und spätestens bis 
zum Ende des Schuljahres 1988/89 abgeschlossen 
worden sind, in den ergänzenden Bereichen gemäß 
Abs. 2 lit. b an Religionspädagogischen Akademien 
und Religionspädagogischen Instituten in einem 
dem Abs. 2 lit. b entsprechenden Ausmaß ersetzt 
das betreffende Ernennungserfordernis des Abs. 2 
lit. b." 

14. In der Anlage lautet Artikel II Abschnitt 3 "VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 1" 

a) in der linken Spalte: 

"Lehrer an Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnischen Lehrgängen und hauswirtschaft
lichen Berufsschulen, soweit sie nicht die Erfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 oder für eine 
höhere Verwendungsgruppe erfüllen.", 

b) Z 1 in der rechten Spalte: 

,,1. Bei Religionslehrern durch die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung an einer höheren Schule und 
die der Verwendung entsprechende Lehrbefähigung;" 

Artikel 11 

Für die Zeit vom 1. September 1988 bis zum 31. Dezember 1991 wird das Landeslehrer-Dienstrechts
gesetz 1984 wie folgt geändert: 
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In der Anlage lautet Artikel II Abschnitt 2"VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2" Z 3 und 4: 

,,3. Lehrer an Volksschulen 

4. Religionslehrer an Volksschulen 

Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen Aka
demie nach Absolvierung eines, sechssemestrigen 
Studienganges für das Lehramt an Volksschulen 
gemäß § 119 des Schulorganisationsgesetzes, BGBI. 
Nr. 24211962, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 365/1982. 

Lehramtsprüfung an einer Religionspädagogi
schen Akademie nach Absolvierung eines sechsse~ 
mestrigen Studienganges für das Lehramt an 
Volksschulen im Sinne des § 119 des Schulorgani
sationsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 365/1982 
oder 
der Abschluß der theologischen Hochschulstudien 
im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hochschulstu
diengesetzes ." 

Artikel III 

Das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, BGBI. Nr.333, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 60211988, wird wie folgt geändert: 

1. -In der Anlage 1 Abschnitt 24 "VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2" werden folgende Z 7 und 8 
angefügt: 

Verwendung: 

,,24.7. Lehrer an Volksschulen 

Erfordernis: 

(1) Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen 
Akademie nach Absolvierung eines sechssemestri
gen Studienganges für das Lehramt an Volksschu
len gemäß § 119 des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBI. Nr. 24211962, in der Fassung des Bundesge
setzes BGBI. Nr. 365/1982. 

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird ersetzt durch 
a) Lehramtsprüfung für Volksschulen an einer 

Pädagogischen Akademie nach Absolvierung 
eines viersemestrigen Studienganges für das 
Lehramt an Volksschulen gemäß § 119 des 
Schulorganisationsgesetzes in der vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 365/1982 geltenden Fassung oder Lehr
befähigung für Volksschulen, gemeinsam mit 

b) Zusatzausbildung und -prüfung über die 
Bereiche 
aa) "Lebende Fremdsprache" und 
bb) "Vorstufe" oder "Allgemeine Sonder-

pädagogik" 
im Ausmaß des Lehrstoffes im Lehrplan der 
Pädagogischen Akademien (Studiengang, für 
das Lehramt an Volksschulen gemäß Verord
nung des Bumksministers für Unterricht, 
Kunst und SportBGBI. Nr. 17/1986). 

(3) Der erfolgreiche Abschluß von Studienveran-
, staltungen, die spätestens zu Beginn des Sommerse
mesters 1989 begonnen haben und spätestens bis 
zum E'nde des Schuljahres 1988/89 abgeschlossen 
worden sind', in den Bereichen 

aa) "Lebende Fremdsprache" und 
bb) "Vorschulstufe" oder "Allgemeine Sonder

pädagogik" 
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24.8. Religionslehrer an Volksschulen 

2. In der Anlage 1 Z 25.1 

a) lautet die linke Spalte: 

995 der Beilagen 

an Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Instituten in einem dem Abs. 2 lit. bentsprechenden 
Ausmaß ersetzt das betreffende Ernennungserfor
dernis des Abs. 2 lit.b. 

(1) Lehramtsprüfung an einer Religionspädago
gischen Akademie nach Absolvierung eines sechsse
mestrigen Studienganges für das Lehramt an 
Volksschulen im Sinne des § 119 des Schulorgani
sationsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 365/1982 
oder 
der Abschluß der theologischen Hochschulstudien 
im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hochschulstu
diengesetzes. 

(2) Das Erfordernis des Abs. 1 wird ersetzt durch 
a) Lehramtsprüfung an einer Religionspädago

gischen Akademie nach Absolvierung eines 
viersemestrigen Studienganges für das lehr
amt an Volksschulen im Sinne des § 119 des 
Schulorganisationsgesetzes in der vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes BGBI. 
Nr. 365/1982 geltenden Fassung 
oder 
die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung 
an einer höheren Schule und die der Verwen
dung entsprechende Lehrbefähigung 

gemeinsam mit 
b) Zusatzausbildung und -prüfung über ergän

zende Bereiche zur Ausbildung zum Reli
gionslehrer an Volksschulen gemäß lit. a in 
einem der Z 3 Abs. 2 lit. b vergleichbaren 
Ausmaß. 

(3) Der erfolgreiche Abschluß von Studienveran
staltungen, die spätestens zu Beginn des Sommerse
mesters 1989 begonnen haben und spätestens bis 
zum Ende des Schuljahres 1988/89 abgeschlossen 
worden sind, in den ergänzenden Bereichen gemäß 
Abs. 2 lit. ban Religionspädagogischen Akademien 
und Religionspädagogischen Instituten in einem 
dem Abs. 2 lit. b entsprechenden Ausmaß erse,tzt 
das betreffende Ernennungserfordernis des Abs. 2 
lit. b." 

,,25.1. Lehrer an Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnischen Lehrgängen, Berufs
schulen, mittleren und höheren Schulen und Akademien sowie an land- und forstwirtschaftlichen berufs
pädagogischen Lehranstalten, soweit sie nicht die Erfordernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 oder 
für eine höhere Verwendungsgruppe erfüllen" 

b) entfällt in der rechten Spalte die lit. a. 

Artikel IV 

Für die Zeit vom 1. September 1988 bis zum 31. Dezember 1991 wird das Beamten-Dienstrechtsge
setz 1979 wie folgt geändert: 
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In der Anlage 1 Abschnitt 24 "VERWENDUNGSGRUPPE L 2a 2" werden folgende Z 7 und~8 
angefügt: 

Verwendung: 

,,24.7. Lehrer an Volksschulen 

. 24.8. Religionslehrer an Volksschulen 

Artikel V 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 737/ 
1988, wird wie folgt geändert: 

Dem § 64 wird folgender § 64 a angefügt: 

"Einstufung in die VerWendungs gruppe L 2a 2 in 
bestimmten FäDen 

§ 64 a. (1) Erfüllt ein Lehrer an Volksschulen die 
für Le~rer an Volksschulen der Verwendungs
gruppe L 2a 2 vorgesehenen Ernennungserforder
nisse nicht gemäß 

1. Anlage Artikel 11 Abschnitt 2 Z 3 Abs. 1 des 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, son
dern lediglich gemäß Anlage Artikel 11 
Abschnitt 2 Z 3 Abs.2 (allenfalls in Verbin
dung mit Z 3 Abs.3) des Landeslehrer
Dienstrechtsgesetzes 1984 oder 

2. Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979, sondern 
lediglich gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs. 2 (allen
falls in Verbindung mit Z 24.7 Abs.3) BDG 
1979, 

so gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vorrük
kungstermin, die sich ergeben würden, wenn er die 
Zeit, die für die Vorrückung in der Verwendungs
gruppe L 2a 1 maßgebend war oder wäre, in dem 
Ausmaß in der neuen Verwendungsgruppe L 2a 2 
zurückgelegt hätte, um. das diese Zeit einen Zeit
raum von zwei Jahren übersteigt. 

(2) Erfüllt ein Religionslehrer an Volksschulen 
die für Religionslehrer an Volksschulen der Ver
wendungsgruppe L 2a 2 vorgesehenen Ernennungs
erfordernisse nicht gemäß 

1. Anlage Artikel 11 Abschnitt 2 Z 4 Abs. 1 des 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, son
dern lediglich gemäß Anlage Artikel 11 

Erfordernis: 

Lehramtsprüfung an einer Pädagogischen Aka
demie nach Absolvie~ng eines sechssemestrigen 
Studienganges für das Lehramt an Volksschulen 
gemäß § 119 des Schulorganisationsgesetzes, BGBI. 
Nr. 242/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr.365/1982 . 

Lehramtsprüfung an einer Religionspädagogi
schen Akademie nach Absolvierung eines sechs se
mestrigen Studienganges für das Lehramt an 
Volksschulen im Sinne des § 119 deS Schulorgani
sationsgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 365/1982 
oder 
der Abschluß der theologischen Hochschulstudien 
im Sinne des § 35 des Allgemeinen Hochschulstu
diengesetzes. " 

Abschnitt 2 Z 4 Abs. 2 (allenfalls· in Verbin
dung mit Z 4 Abs.3) des Landeslehrer
Dienstrechtsgesetzes 1984 oder 

2. Anlage 1 Z 24.8 Abs.l BDG 1979, sondern 
lediglich gemäß Anlage 1 Z 24.8 Abs. i (allen
falls in Verbindung mit Z 24.8 Abs.3) BDG 
1979, 

so gebühren ihm die Gehaltsstufe und der Vorrük
kungstermin, die sich ergeben würden, wenn er die 
Zeit, die für die Vorrückung in der Verwendungs
gruppe L 2a 1 maßgebend war oder wäre, in dem 
Ausmaß in der neuen Verwendungsgruppe L 2a 2 
zurückgelegt hätte, um das diese Zeit einen Zeit- . 
raum von zwei Jahren übersteigt." 

Artikel VI 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. 
Nr. 86, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBI. Nr. 738/1988, wird wie folgt geändert: 

Nach § 42 wird folgender § 42 a eingefügt: 

"Einreihung in die Endohnungsgruppe I 2a 2 in 
bestimmten FäDen 

§ 42 a. § 64 ades Gehaltsgesetzes ist auf Lehrer 
an Volksschulen und Religionslehrer an Volksschu
len des Entlohnungsschemas I L der Entlohnungs
gruppe I 2a 2 mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
an die Stelle der angeführten Verwendungsgruppen 
die gemäß § 40 Abs. 2 entsprechenden Entloh
nungsgruppen treten." 

Artikel VII 

(1) Lehrern an Volksschulen der Verwendungs
gruppe L 2a 1, die die Ernennungserfordernisse für 
die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage Arti
kel 11 Abschnitt 2 Z 3 LDG 1984 oder gemäß 
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8 995 der Beilagen 

Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt 
eine Ergänzungszulage im Ausmaß des Unter
schiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt (einschließ
lich einer allfälligen Dienstzulage gemäß Art. XII 
der 41. Gehaltsgesetz-Novelle, BGBI. Nr.656/ 
1983) und dem Gehalt eines Lehrers der Verwen
dungsgruppe L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe. 

(2) Religionslehrern an Volksschulen der Ver
wendungsgruppe L 2a 1, die die Ernennungserfor
dernisse für die Verwendungsgruppe L 2a 2 gemäß 
Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder 
gemäß Anlage 1 Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, 
gebührt eine Ergänzungszulage im Ausmaß des 
Unterschiedsbetrages zwischen ihrem Gehalt und 
dem Gehalt eines Lehrers der Verwendungsgruppe 
L 2a 2 in derselben Gehaltsstufe. 

Artikel VIII 

(1) Lehrern an, Volksschulen des Entlohnungs
schemas I L der Entlohnungsgruppe I 2a 1, die die 
Ernennungserfordernisse für die Verwendungs
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 
Z 3 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 
BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszu
lage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen 
ihrem Monatsentgelt (einschließlich einer allfälli
gen Dienstzulage gemäß Art. VII der 34. Vertrags
bedienstetengesetz-Novelle, BGBI. Nr. 657/1983) 
und dem Monatsentgelt eines Lehrers der Entloh
nungsgruppe I 2a 2 in derselben Entlohnungsstufe. 

(2) Religionslehrern an Volksschulen des Entloh
nungsschemas I L der Entlohnungsgruppe 12a 1, 
,die die Ernennungserfordernisse für die Verwen
dungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel 11 
Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 
Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine 
Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbe
trages zwischen ihrem Monatsentgelt und dem 
Monatsentgelt eines Lehrers der Entlohnungs
gruppe I 2a 2 in derselben Entlohnungsstufe. 

Artikel IX 

(1) Lehrern an Volksschulen des Entlohnungs
schemas II L der Entlohnungsgruppe 12a 1, die die. 
Ernennungserfordernisse für die Verwendungs
gruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 
Z 3 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs. 1 
BDG 1979 erfüllen, gebührt eine Ergänzungszu
lage im Ausmaß des Unterschiedsbetrages zwischen 
ihrer Jahresentlohnung und der Jahresentlohnung 
in der Entlohnungsgruppe I 2a 2. 

(2) Religionslehrern an Volksschulen des Entloh
nungsschemas II L der Entlohnungsgruppe 12a 1, 
die die Ernennungserfordernisse für die Verwen
dungsgruppe L 2a 2 gemäß Anlage Artikel 11 
Abschnitt 2 Z 4 LDG 1984 oder gemäß Anlage 1 
Z 24.8 Abs. 1 BDG 1979 erfüllen, gebührt eine 
Ergänzungszulage im Ausmaß des Unterschiedsbe-

trages zwischen ihrer Jahresentlohnung und der 
Jahresentlohnung in der Entlohnungsgruppe I 2a 2. 

Artikel X 

Ergänzungszulagen gemäß Artikel VII, VIII und 
IX treten an die Stelle allfälliger Dienstzulagen, die 
in einem Unterschiedsbetrag zwischen dem Gehalt 
(Monatsentgelt) der Verwendungs(Entloh
nungs)gruppe L 2a 1 (I2a 1) und dem Gehalt 
(Monatsentgelt) der Verwendungs(Entloh
nungs)gruppe L 2a 2 (l2a 2) bemessen sind. 

Artikel XI 

(1) Die Ernennung eines Lehrers an Volksschu
len der Verwendungsgruppe L 2a 1 in die Verwen
dungsgruppe L 2a 2 kann frühestens mit Wirkung 
vom 1. Jänner 1992 erfolgen, wenn dieser Lehrer 
die für diese Verwendungs gruppe vorgesehenen 
Erfordernisse 

1. gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 3 
Abs.2 (allenfalls in Verbindung mit Z 3 
Abs. 3) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1984 in der Fassung des Art. I oder 

2. gemäß Anlage 1 Z 24.7 Abs.2 (allenfalls in 
Verbindung mit Z 24.7 Abs. 3) BDG 1979 in 
der Fassung des Art. III 

erfüllt. 
(2) Die Ernennung eines Religionslehrers an 

Volksschulen der Verwendungsgruppe L 2a 1 in 
die Verwendungs gruppe L 2a 2 kann frühestens mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1992 erfolgen, wenn dieser 
Lehrer die für diese Verwendungs gruppe vorgese
henen Erfordernisse 

1. gemäß Anlage Artikel II Abschnitt 2 Z 4 
Abs.2 (allenfalls in Verbindung mit Z 4 
Abs. 3) des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 
1984 in der Fassung des Art. I oder 

2. gemäß Anlage 1 Z 24.8 Abs.2 (allenfalls in 
Verbindung mit Z 24.8 Abs. 3) BDG 1979 in 
der Fassung des Art. III 

erfüllt. 

(3) Für die in der Anlage Artikel II Abschnitt 2 
Z 3 Abs. 2 lit. bund Z 4 Abs. 2 lit. b des Landesleh
rer-Dienstrechtsgesetzes 1984 und in der Anlage 1 
Z 24.7 Abs. 2 lit. bund Z 24.8 Abs. 2 lit. b BDG 
1979 vorgesehenen Ergänzungsstudien . an einem 
Pädagogischen Institut, Religionspädagogischen 
Institut, an einer Pädagogischen Akademie oder 
Religionspädagogischen Akademie (einschließlich 
der Ablegung der Zusatzprüfungen aus diesen 
Ergänzungsstudien) hat der Lehrer bei der Anmel
dung einen Beitrag von 400 S zu leisten. Für die 
Teilnahme an den genannten Studienveranstaltun
gen stehen dem Lehrer keine Reisegebühren zu. 

Artikel XII 

(1) Es treten in Kraft: 
1. Art. I Z 10 und 14, Art. 11, Art. III Z 2, 

Art. IV und Art. VII bis X mit 1. September 
1988, 
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2. Art. I Z 13, Art. III Z 1, Art. V, VI und XI mit 
1. Jänner 1992 und 

3. die übrigen Bestimmungen dieses Bundesge
setzes mit dem Tag nach Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt. 

(2) Hinsichtlich der Art. I und Art. Ir und -
soweit er Landeslehrer betrifft - des Art. XI ist 
mit der Wahrnehmung der dem Bund nach Art. 14 

Abs.8 B-VG zustehenden Rechte der Bundesmini
ster für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 

(3) Mit der Vollziehung der Art. III bis X und -
soweit er Bundeslehrer betrifft - des Art. XI ist die 
Bundesregierung, in Angelegenheiten jedoch, die 
nur den Wirkungsbereich eines Bundesministers 
betreffen, dieser Bundesminister betraut. 
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